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Antrag an den  Jugendtag   Verbandstag 

Antrag- Nr. 4 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen____   Nein-Stimmen____  angenommen  abgelehnt  
Antragsteller  Basketball Club Rendsburg 
Antrag zur BVSH- Satzung  §27 Ausschüsse und deren Zusammensetzung / 
Aufgaben   
Sonstiger Antrag:   
 

- bitte alte und neue Version aufführen - 
Der Jugend- bzw. Verbandstag möge beschließen 
ALT 
(1) Der BVSH hat folgende Ausschüsse mit folgender Zusammensetzung:  
• Sportorganisation: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Spielordnung.  
• Schiedsrichter und Trainer: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Lehrordnung (Schiedsrichter- und Trainerordnung)  
• Jugend- und Breitensport: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Jugendordnung.  
• Leistungssport: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Leistungssportordnung.  
• Finanzausschuss: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Finanzordnung.   
 
NEU 
 (1) Der BVSH hat folgende Ausschüsse mit folgender Zusammensetzung:  
• Sportorganisation: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Spielordnung.  
• Schiedsrichter: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Schiedsrichterordnung  
• Jugend- und Breitensport: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Jugendordnung.  
• Leistungssport: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Leistungssportordnung.  
• Finanzausschuss: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die 
Finanzordnung 
• Trainer: Die Zusammensetzung und Aufgaben regelt die Trainerordnung.  
. 
Begründung: 
- redaktionelle Anpassung an Antrag für Trennung der BVSH Ressorts 
Schiedsrichter und Trainer 
Ort, Datum:Rendsburg, den 14. April 2026 Name / Unterschrift: Antje Mevius-
König 
Stellungnahme Antragskommission 
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Keine rechtlichen Bedenken (tp) Keine rechtlichen Bedenken, die Änderungen in den 
Ordnungen, die Akquise und Erweiterung des Vorstands könnte man umgehen, 
wenn man im Ressort III die Position des Referenten für Aus- und Fortbildung Trainer 
besetzt. Die damalige Strukturreform war so gedacht, dass man mit einer 
Ressortleitung und erfahrenen Referenten im Bereich Trainer und Schiedsrichter ein 
zentrales Ressort für das Lehrwesen schafft und gleichzeitig Ressourcen spart. (hf) 
Keine rechtlichen Bedenken. (vh)  
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